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Umschreibung des Grabnutzungsrechtes 
 
Vertrag zur Übertragung des Nutzungsrechts nach 4.1 der Friedhofsordnung des Friedhofes 
Regnitzlosau in der derzeit gültigen Fassung vom 01.04.2022 
 
 

Grablage:  _________________ zuletzt bestattet: ___________________________ 
 
ich 

Name ______________________ Anschrift ____________________________ 
 

Geb. ______________________   ____________________________ 
 
übertrage das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte auf nachstehende 
Person.  
 

Name ______________________ Anschrift ____________________________ 
 

Geb. ______________________   ____________________________ 
 
 

Der Vertrag tritt am  _______________ in Kraft. 
 
Der Vertrag tritt mit Eintritt des Todes der/des bisherigen Nutzungsberechtigten in Kraft.  

 
 
Die Hinweise im Anhang dieses Vertrages werden beachtet.  
 
 

Datum, Unterschrift bisheriger Nutzungsberechtigte/r  __________________________________ 
 
 
 

Datum, Unterschrift neue/r Nutzungsberechtigte/r  __________________________________ 
 

Evang.-Luth. Friedhofsverwaltung  
Friedhof Regnitzlosau 

Schulstr. 3 
95194 Regnitzlosau 

Tel.: 09294/227 
Fax: 09294/6317  

 

F Friedhofsverwaltung * Schulstr. 3 * 95194 Regnitzlosau  
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Auszug aus der derzeit gültigen Friedhofsordnung vom 01.04.2022 

 

4.1. Nutzungsrecht 
 

Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Ordnung aufgestellten 
Bedingungen vergeben. Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers.  
Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage und zur 
Pflege der Grabstätten (außer: Baum-Erdgrab, Wiesen-Erdgrab, Baum-Urnengrab, 
Findlings-Urnengrab, Gemeinschafts-Urnengrab).   
 

Als Nutzungsberechtigter hat man das Recht, über die Bestattung und Grabart zu 
entscheiden. Es bedarf der Zustimmung des Nutzungsberechtigten über weitere 
Beisetzungen. 
 

Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll die nutzungsberechtigte Person für 
den Fall ihres Ablebens die Nachfolge im Nutzungsrecht durch einen schriftlichen 
Vertrag (Graburkunde) bestimmen, der erst im Zeitpunkt des Todes des ursprünglichen 
Nutzungsberechtigten wirksam wird. 
 

Wird zum Ableben der nutzungsberechtigten Person keine derartige Regelung getroffen, 
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der 
nutzungsberechtigten Person mit deren Zustimmung über: 
 

a. Ehegatten 

b. Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister, Stiefgeschwister und 

deren Kinder 

c. Ehegatten der unter b. bezeichneten Personen 

d. auf die nicht unter a.-c- fallenden Erben 

Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage und zur 
Pflege der Grabstätten. 
 

Nutzungsberechtigte haben der Friedhofsverwaltung jede Änderung ihrer Anschrift 
mitzuteilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der Unterlassung einer 
solchen Mitteilung entstehen, ist der Friedhofsträger nicht ersatzpflichtig.  
 

Die Nutzungsberechtigten müssen mit Ablauf der Nutzungszeit dem Friedhofsträger die 
Grabstätte in abgeräumtem Zustand übergeben. Wird die Grabstätte nicht abgeräumt 
übergeben, so werden die Arbeiten von dem Friedhofsträger nach vorheriger 
schriftlicher Androhung auf Kosten der bisherigen nutzungsberechtigten Personen 
durchgeführt. Eine Aufbewahrungspflicht für die abgeräumten Pflanzen und baulichen 
Anlagen besteht für den Friedhofsträger nicht.  
 

Sind keine Angehörigen der Gruppe a) - d) vorhanden oder zu ermitteln, so kann das 
Nutzungsrecht mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch von einer anderen Person 
übernommen werden. 
 

Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung den 
Übergang des Nutzungsrechtes unverzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des 
Nutzungsrechtes wird der neuen nutzungsberechtigten Person schriftlich bestätigt.  
 

Solange dies nicht geschehen ist, können Bestattungen nicht verlangt werden.  
 

Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechtes bereit, oder wird die Übernahme 
des Nutzungsrechtes dem Friedhofsträger nicht schriftlich angezeigt, so endet das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte nach einer öffentlichen Aufforderung, in der auf den 
Entzug des Nutzungsrechtes hingewiesen wird. 
 


